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Zahnarztinformation

Berechnung zahntechnischer Leistungen

(Abgrenzung zwischen BEL – BEB)

Gemäß § 9 der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) können neben den für die einzelnen zahnärzt​lichen Leistungen vorgesehenen Gebühren als Auslagen die dem Zahnarzt tatsächlich entstandenen angemessenen Kosten für zahntechnische Leistungen berechnet werden, soweit diese Kosten nicht nach den Bestimmungen des Gebührenverzeichnisses mit den Gebühren abgegolten sind.

Der Umfang der zahntechnischen Leistungen wird hierbei allein durch die Therapieplanung des Zahn​arztes bestimmt. 

Die von Privaten Krankenversicherungen zum Teil vertretene Auffassung, dass auch im Bereich der Privatbehandlung bei der Erstattung von zahntechnischen Leistungen die im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung geltenden Pauschalpreise des „Bundeseinheitlichen Leistungsverzeichnisses“ (BEL/BEL II) zur Anwendung kommen müssten, da diese Preise „angemessen, üblich und notwendig“ seien, ist nicht zutreffend. Die im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung geltenden „Einheit​lichen Leistungsverzeichnisse der abrechnungsfähigen zahntechnischen Leistungen (BEL)“ gelten nicht bei der Behandlung von privatversicherten Patienten.

Das BEL ist ausschließlich eine taxmäßige Vergütung im öffentlich-rechtlichen Bereich der gesetzlichen Krankenkasse auf der Basis einer Pauschalgebührenordnung. Diese gründet auf einer Vereinbarung zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und den Zahntechnikerinnungen, betrifft mithin ausschließ​lich das Verhältnis zwischen gesetzlich krankenversicherten Patienten und dem Zahntechnikerhand​werk.

Eine spezielle Argumentation wenden verschiedene Versicherungsträger bei der Abrechnung zahntech​nischer Laborkosten an: Laut ihren Versicherungsbedingungen stehen zahntechnische Aufwendungen in der Regel unter Versicherungsschutz, soweit sie den in Deutschland üblichen Preisen entsprechen. Es wird argumentiert, dass 90 % aller Patienten gesetzlich versichert seien, so dass das im gesetzlichen Krankenversicherungsbereich vereinbarte BEL die üblichen Preise darstelle.

Diese Argumentation kann jedoch nicht unter dem Begriff „Üblichkeit“ subsumiert werden. Da der überwiegende Teil der zahntechnischen Leistungen für gesetzlich versicherte Patienten erbracht wird und zu diesen Sätzen abgerechnet wird, können Privatpatienten weder direkt noch indirekt zur Bestimmung der angemessenen Vergütung im Sinne von § 9 GOZ herangezogen werden.
In seiner Entscheidung vom 13.05.1996 hat das OLG Stuttgart (Az.: 7 U 40/95) ausgeführt, dass der Verordnungsgeber in der amtlichen Begründung zur Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) bei Privat​patienten zwar die in der gesetzlichen Krankenversicherung für gewerbliche Labors und Zahnarztlabors unterschiedlich vereinbarten Höchstpreise für zahntechnische Leistungen, damit im Ergebnis die BEL, für angemessen erklärt habe, dieser Wille des Verordnungsgebers jedoch in § 9 GOZ keinen Nieder​schlag gefunden habe, weshalb eine verbindliche Vorgabe des BEL nicht bestehe.

Für die „Angemessenheit“ ist nach Auffassung des Amtsgericht Nürnberg (Urteil vom 14.10.1994, Az.: 31 C 3271/94) zudem nicht entscheidend, wie hoch die in Rechnung gestellten Sätze über dem BEL liegen. Entscheidend sei vielmehr, ob das Verhältnis zwischen Werkleistung und Vergütung ange​messen sei.

So ist auch für die Entscheidung der „Üblichkeit“ nicht maßgeblich, was in anderen Rechtsverhältnissen (hier in der GKV) Gültigkeit hat, sondern einzig und allein welchen Versicherungsschutz der Patient beanspruchen kann (vgl. Amtsgericht Hanau, Urteil vom 12.11.1993, Az.: 33 C 546/93-1). Aus diesem Grund greift auch nicht das von einigen Privatversicherungen vielfach bemühte Argument, dass „über 90 % aller zahntechnischen Leistungen nach BEL erbracht würden und deshalb diese Preise als üblich anzusehen seien“.

Die Preise des BEL sind nicht betriebswirtschaftlich kalkuliert. Die Sätze der BEL sind als von sozial- und wirtschaftspolitischen Erwägungen, wie dem Prinzip der Beitragsstabilität der GKV bzw. dem „Kassenwirtschaftlichkeitsgebot“, zumindest mitbestimmte Vorgaben an die gesetzliche Krankenkasse nicht maßgebend für die Erstattungspflicht des privaten Krankenversicherers gegenüber dem Privat​patienten und können ohnehin nur im Verhältnis zwischen Zahnarzt und Zahntechniker, nicht aber im Verhältnis zwischen Patient und Zahnarzt von Bedeutung sein (vgl. LG Stuttgart, U. v. 23.12.1998, Az.: 6 S 300/98). 

Aufgrund dieser Erkenntnisse ist es mittlerweile gefestigte Rechtsprechung, dass die Abrechnung zahn​technischer Leistungen im Rahmen von privatzahnärztlichen Behandlungen nach der „Bundeseinheit​lichen Benennungsliste“ (BEB) erfolgt. Bei der BEB handelt es sich um eine Kalkulationsgrundlage, die sich am individuellen Aufwand, der Schwierigkeit der Ausführung und dem Zeitaufwand orientiert.

In jüngster Zeit haben nachfolgend aufgeführte Landes- und Oberlandesgerichte die Heranziehung der Bundeseinheitlichen Benennungsliste (BEB) für die Abrechnung zahntechnischer Leistungen bei Privatpatienten für rechtens erklärt:

OLG Düsseldorf, 
U. v. 07.05.1996, 
Az.: 4 U 43/95,

OLG Stuttgart, 
U. v. 13.05.1996, 
Az.: 7 U 40/95 (in der Sache),

LG Frankfurt, 

U. v. 16.07.1998, 
Az.: 2/24 S 394/97,

LG Stuttgart, 

U. v. 19.11.1998, 
Az.: 6 S 48/98,

LG Stuttgart,

U. v. 23.12.1998, 
Az.: 6 S 300/98

LG Berlin,

U. v. 21.01.1999, 
Az.: 6 S 29/98,

LG Itzehoe, 

U. v. 24.06.1999, 
Az.: 4 S 5/98
LG Bielefeld,

U. v. 29.09.1999, 
Az.: 21 S 64/99,

OLG Celle,

U. v. 10.01.2000, 
Az.: 1 U 100/98,

AG Sinsheim,

U. v. 28.06.2001, 
Az.: 3 C 288/99,

AG Westerburg,
U. v. 27.09.2001, 
Az.: 23 C 1605/99,

AG Kiel,

U. v. 04.09.2002, 
Az.: 113 C 297/97,

LG Köln, 

U. v. 08.01.2003,
Az.: 23 O 13/00,
AG Mannheim,
U. v. 31.01.2003, 
Az.: 11 C 550/01,

AG Köln, 

U. v. 30.06.2003, 
Az.: 116 C 110/02,

LG Köln, 

U. v. 29.09.2004, 
Az.: 23 S 42/04.
LG Mannheim

U. v. 07.12.2007,
Az.: 1 S 178/06
Die Heranziehung der BEL für die Erstattung zahntechnischer Leistungen im privaten Bereich kommt darüber hinaus auch aus praktischen Gründen nicht in Betracht, da die BEL – im Gegensatz zur BEB – viele der zahntechnischen Leistungen überhaupt nicht beinhaltet.

Die Berechnung der zahntechnischen Leistungen im Rahmen einer Privatliquidation auf Basis der BEB bedeutet jedoch nicht, dass keine Obergrenzen für den kalkulierbaren Aufwand zu beachten wären. Die in Ansatz gebrachten Kosten müssen auch hier nachprüfbar sein. 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Veröffentlichung zu dieser Thematik im Zahnärzteblatt Baden-Württemberg 11/99 (S. 52/53) und Zahnärzteblatt Baden-Württemberg 12/99 
(S. 40/41).
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